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Sachverhalt: 
 
Mit Bauantrag vom 22.05.2026 (Eingang 26.05.2026 über LRA) beantragen die Bauherren eine Um-
nutzung eines Zweifamilienwohnhauses zu einem Vierfamilienwohnhaus mit Errichtung einer Ter-
rasse in der Berliner Straße 12, 91717 Wassertrüdingen, Flur-Nr. 2598/1. 
 
Das Wohnhaus bleibt in seiner Kubatur unverändert, es werden lediglich das Dachgeschoss und 
das Kellergeschoss ausgebaut und hier neue Wände eingezogen bzw. versetzt. Die Gesamtwohn-
fläche der 4 Wohneinheiten beträgt 292,43 m² (WG1 88,88 m², WG2 87,49 m², WG3 53,17 m², WG4 
62,89 m²), die GRZ beträgt 0,25, die GFZ 0,87. 
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Im Süden wird eine Terrasse mit 18,28 m² angebaut. 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 9 „Im Lehenfeld“ und hält 
folgende Festsetzung nicht ein: § 4 (1) Bauweise: Garagen/Stellplätze und damit verbundene Ne-
bengebäude sind nur auf den dafür im Plan ausgewiesenen Flächen zulässig. Der 3. neu errichtete 
Stellplatz befindet sich außerhalb der ausgewiesenen Fläche.  
 
Bezüglich der Stellplätze bezieht sich der Planer darauf, dass lediglich der Bestand im Kellerge-
schoss und Dachgeschoss ausgebaut werde und somit das Bauvorhaben (Änderung oder Nut-
zungsänderung) wie in §1 der Stellplatzsatzung beschrieben (gemäß Art. 81 Abs. 1 Nr. 4, zweiter 
Halbsatz BayBO) von der Stellplatzsatzung ausgenommen werden müsse. Es werde trotzdem ein 
dritter Stellplatz auf dem Baugrundstück errichtet, um die öffentlichen Verkehrsflächen zu entlasten. 
 
Anzumerken ist, dass die GFZ leichtgradig überschritten ist, was jedoch im Bestand schon so vor-
handen war. 
 
Des Weiteren beantragt der Bauherr eine Abweichung von Art. 48 der BayBO „Barrierefreies Bauen“, 
das bei Gebäuden mit mehr als zwei Wohneinheiten vorschreibt, dass eine Wohnung eines Ge-
schosses barrierefrei sein muss. Als Begründung teilt der Planer mit, dass aufgrund der bestehen-
den Bebauung nur mit erheblichem Mehrkostenaufwand die Errichtung einer barrierefreien 
Wohneinheit möglich sei. 
 
Im Hinblick auf die Nachverdichtung schlägt das Bauamt vor dem Bauvorhaben zuzustimmen. 
 
Nachbarunterschriften liegen der Stadt aktuell nicht vor, die Erschließung ist gesichert. 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Werkausschuss stimmt dem Bauantrag der Bauherren auf eine 
Umnutzung von einem Zweifamilienwohnhauses zu einem Vierfamilienwohnhaus mit Errichtung ei-
ner Terrasse in der Berliner Straße 12, 91717 Wassertrüdingen, Flur-Nr. 2598/1, zu. 
 
Der Befreiung bezüglich der Festsetzung § 4 (1) Bauweise des Bebauungsplanes (Nichteinhaltung 
der ausgewiesenen Flächen für Garagen/Stellplätze) wird zugestimmt. 
 
Die Entscheidung bezüglich der Abweichung von Art. 48 der BayBO „Barrierefreies Bauen“ obliegt 
dem Landratsamt. 
 
Die Gemeindliche Stellungnahme wird zur weiteren Bearbeitung an das Landratsamt Ansbach wei-
tergeleitet. 
 
 


